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Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Loddin beschließt: 
1. Entsprechend BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 

2017, (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. 
Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) § 1 Abs. 7 sind die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander abzuwägen. 
Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, der Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit wurden 
geprüft. 
Die nachfolgend aufgeführten Vorschläge und Bedenken aus den 
Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die vorgebrachten Anregungen und Bedenken werden, wie in 
der Anlage dargestellt, abgewogen. 

2. Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und Öffentlichkeit, die Bedenken, 
Anregungen und Hinweise erhoben haben, von diesem in der Anlage 
dargestellten Ergebnis unter Angabe der Gründe zu unterrichten. 

Sachverhalt

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Loddin hat in ihrer Sitzung am 29.09.2020 
den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den Entwurf mit Begründung für die 
Satzung des Bebauungsplanes Nr. 20 für das Sondergebiet „Kikis Bootsverleih 
mit gastronomischer Versorgung“ der Gemeinde Loddin gefasst. 



Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB wurden 
durchgeführt. 

Der Inhalt der eingegangenen Stellungnahmen und der Abwägungsvorschlag sind 
in den als Anlage beigefügten Abwägungstabellen aufgeführt. 

Die Stellungnahmen wurden vom Amt Usedom-Süd geprüft und mit dem Ergebnis 
entsprechend der Anlage zu diesem Beschluss abgewogen.

Das Ergebnis der Prüfung ist in der beigefügten Anlage zur Beschlussfassung zu 
entnehmen. Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stellungnahmen 
vorgebracht haben, von diesem Ausgang zu unterrichten. 

Bei der Abstimmung über die Beschlussvorlage sind die Bestimmungen des § 24 
der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern einzuhalten. 
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Mitglieder
Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen
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1.0 Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen der beteiligten Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange
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1
Landesamt für innere Verwaltung
M-V
Amt für Geoinformation, Vermes-
sungs- und Katasterwesen
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin

06.11.2020 X X

2
Gasversorgung Vorpommern
Netz GmbH
Wiesenweg 6
17449 Trassenheide

11.11.2020 X X

3
Zweckverband Wassersorgung &
Abwasserbeseitigung Insel Usedom
Zum Achterwasser 6
17459 Seebad Ückeritz

10.11.2020 X X

4
Wasser- und Bodenverband
Insel Usedom-Peenestrom
Am Erlengrund 1 d
17449 Mölschow

09.11.2020 X

5
GDMcom GmbH
Maximilianallee 4
04129 Leipzig

17.11.2020 X X

6
Landkreis Vorpommern-Greifswald
Amt für Bau, Natur- und Denkmal-
schutz
Demminer Straße 71 – 74
17389 Anklam

02.12.2020 X X

7
Staatliches Amt für Landwirtschaft
und Umwelt Vorpommern
Dienststelle Stralsund
Badenstraße 18
18439 Stralsund

04.12.2020 X X

8
Bergamt Stralsund
Frankendamm 17
18439 Stralsund

30.11.2020
X
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9
Landesforst M-V
Forstamt Neu Pudagla
17459 Seebad Ückeritz

03.12.2020 X

10
Amt für Raumordnung und Landes-
planung Vorpommern
Am Gorzberg Haus 8
17489 Greifswald

07.12.2020 X

11
Wasser- und Schifffahrtsamt Ostsee
Wamper Weg 5
18439 Stralsund

01.12.2020 X

12
Deutsche Telekom Technik GmbH
Technik NL Ost
Dresdner Straße 78
01445 Radebeul

03.11.2020 X X

13
E.DIS Netz GmbH
Hasenwinkel 5
17438 Wolgast

17.12.2020 X X
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Stellungnahme Nr. 1 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise wurden berücksichtigt. Sie sind bereits in der Begrün-
dung unter Punkt 4.5 „Sonstige Angaben, Belange des Landesamtes für innere
Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern“ enthalten.

- Der Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde beteiligt. Eine Stellungnahme liegt
vor.

- Die gegebenen Hinweise wurden berücksichtigt. Sie sind bereits in der Begrün-
dung unter Punkt 4.5 „Sonstige Angaben, Belange des Landesamtes für innere
Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern“ enthalten.
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Stellungnahme Nr. 2 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebene Hinweis wurde berücksichtigt. Er ist bereits in der Begründung unter
Punkt 4.5 „Sonstige Angaben, Belange der Gasversorgung Vorpommern Netz
GmbH“ enthalten.
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Stellungnahme Nr. 2 Abwägung ja nein Enth.

------

- Der gegebene Hinweise wird berücksichtigt.

- Die gegebene Hinweis wurde berücksichtigt. Er ist bereits in der Begründung unter
Punkt 4.5 „Sonstige Angaben, Belange der Gasversorgung Vorpommern Netz
GmbH“ enthalten.

------

- Die gegebene Hinweis wurde berücksichtigt. Er ist bereits in der Begründung unter
Punkt 4.5 „Sonstige Angaben, Belange der Gasversorgung Vorpommern Netz
GmbH“ enthalten.
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Stellungnahme Nr. 3 Abwägung ja nein Enth.

------

------

------

- Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahme Nr. 3 Abwägung ja nein Enth.

- Zur Herstellung der städtebaulichen Ordnung sowie aus Gründen des Natur- und
Umweltschutzes wird der bestehende Standort an die öffentliche leitungsgebun-
dene Abwasseranlage angeschlossen. Der Anschluss an das öffentliche Abwas-
sernetz wird in einem städtebaulichen Vertrag geregelt.

- Der gegebene Hinweis wird berücksichtigt.
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Stellungnahme Nr. 4 Abwägung ja nein Enth.

------
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Stellungnahme Nr. 5 Abwägung ja nein Enth.

------

- Der gegebene Hinweis wird berücksichtigt. Weitere Leitungsträger wurden im
Rahmen des Bauleitplanverfahrens beteiligt.
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Stellungnahme Nr. 5 Abwägung ja nein Enth.

- Der angefragte Bereich ist korrekt dargestellt.



2. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Gemeinde Loddin 28.11.2022
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Seite 9

Stellungnahme Nr. 5 Abwägung ja nein Enth.

------
------

- Bei einer Erweiterung oder Verlegung des Geltungsbereiches bzw. der Planung
der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Loddin oder wenn der
Arbeitsraum die dargestellten Planungsgrenzen überschreitet, wird eine erneute
Beteiligung der GDMcom mbH vorgenommen.

------

- Im räumlichen Geltungsbereich der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Loddin befinden sich keine Anlagen weiterer Anlagenbetreiber.

- Der Hinweis wird berücksichtigt.
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung ja nein Enth.

------

- Die gegebenen Hinweise sind bereits in der Begründung unter Punkt 4.5 „Sonstige
Angaben, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Hygie-
ne, Umweltmedizin und hafenärztlicher Dienst“ enthalten.

------

- Die gegebenen Hinweise sind bereits in der Begründung unter Punkt 2.2 „Ände-
rung des Flächennutzungsplanes“ enthalten.

- Der gegebene Hinweis wird berücksichtigt. Die Bezeichnung des Flächennut-
zungsplanes wird mit einem Verweis auf den Bebauungsplan Nr. 20 ergänzt.

- Die Rechtsgrundlagen werden auf Aktualität geprüft.
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung ja nein Enth.

- Die Überschriften werden wie nebenstehend mit dem Wortlaut „nachrichtliche
Darstellung“ ergänzt.

- Die untere Naturschutzbehörde wurde beteiligt. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald,
Sachgebiet Naturschutz stimmt dem Vorhaben unter Auflagen zu. Es wird davon ausgegan-
gen, dass das Vorhaben unter Beachtung der Auflagen mit den naturschutzrechtlichen
Rechtsbestimmungen vereinbar ist.

------

------

- Eine Stellungnahme liegt vor, siehe Abwägung Stellungnahme Nr. 6.1.

------

------

- Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und das Landeswassergesetz M-V (LWaG M-
V) in der jetzt gültigen Fassung werden bei den Rechtsgrundalgen ergänzt.

- Die gegebenen Hinweise sind bereits in der Begründung unter Punkt 4.5 „Sonstige
Angaben, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Ver-
kehrsstelle“ enthalten.
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in die Begründung
unter Punkt 4.5 „Sonstige Angaben, Belange des Landkreises Vorpommern-
Greifswald, Sachbereich Katastrophenschutz ergänzend aufgenommen.

- Die nebenstehenden Karten werden zur Darstellung und Anstoßwirkung in die
Begründung unter Punkt 4.3 „Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von
Hochwasserschäden“ ergänzend aufgenommen.
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung ja nein Enth.

------
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung ja nein Enth.

------
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung ja nein Enth.

- Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot im Landschaftsschutzge-
biet wurde gestellt.
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung ja nein Enth.

------

- Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG wird vor
Satzungsbeschluss vorgelegt.
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung ja nein Enth.

- Der entsprechende Antrag auf Ausnahmegenehmigung vom gesetzlichen Bio-
topschutz mit den geforderten Unterlagen wurde bei der unteren Naturschutzbe-
hörde eingereicht und gestellt.

------
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Stellungnahme Nr. 7 Abwägung ja nein Enth.

------

------
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Stellungnahme Nr. 7 Abwägung ja nein Enth.

- Der gegebene Hinweis wird berücksichtigt. Die Bezeichnung in der Planzeichnung
des Flächennutzungsplanes wird angepasst. Es wird neu als Risikogebiet außer-
halb von Überschwemmungsgebieten festgesetzt.

- Der gegebene Hinweis wird berücksichtigt. Er wurde auf der Planzeichnung des
Flächennutzungsplanes ergänzend aufgenommen.

------

------
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Stellungnahme Nr. 8 Abwägung ja nein Enth.

------

------

------
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Stellungnahme Nr. 9 Abwägung ja nein Enth.

------

------

------
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Stellungnahme Nr. 10 Abwägung ja nein Enth.

------
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Stellungnahme Nr. 11 Abwägung ja nein Enth.

------

------

------
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Stellungnahme Nr. 11 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 12 Abwägung ja nein Enth.

------

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in der Begründung
unter Punkt 4.3 „Sonstige Angaben, Belange der Deutschen Telekom Technik
GmbH“ enthalten.
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Stellungnahme Nr. 12 Abwägung ja nein Enth.

- Der gegebene Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahme Nr. 13 Abwägung ja nein Enth.

-----

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in der Begründung
unter Punkt 4.3 „Sonstige Angaben, Belange der E.DIS Netz GmbH“ enthalten.
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